
2. Wahlgebiet, Wahlkreis  
 
Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Gröditz inklu‐
sive der Ortsteile Nauwalde, Nieska, Spansberg und 
Schweinfurth. Es gibt einen Wahlkreis.  
 
3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor‐
schlägen 
 
1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge 
für diese Wahl frühestens am 19. Februar 2024 und bis 
spätestens 04. April 2024, 18:00 Uhr schriftlich bei der 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses   
 
Tina Noack, Rathaus Gröditz, Reppiser Str. 10, 01609 
Gröditz  
 
während der üblichen Öffnungszeiten oder außerhalb 
der Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung ein‐
zureichen. 
 
2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wähler‐
vereinigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 
Wählervereinigung kann für jeden Wahlkreis nur einen 
Wahlvorschlag einreichen (§6 Abs. 1 KomWG). 
 
4. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 
1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der                   
gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes über die Kom‐
munalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahl‐
gesetzes – KomWG) und der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeri‐ums des Inneren zur 
Durchführung des Gesetzes über die Kommunalwah‐
len im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlordnung – 
SächsKomWO) aufzustellen und einzureichen.  

Sie müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form 
der Wahlvorschläge in den §§ 6a bis 6e KomWG sowie 
§ 16 Sächs‐KomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag 
sind die im § 16 Abs. 3 Sächs‐KomWO genannten      
Unterlagen beizufügen: 
 
• Erklärung eines jeden Bewerbers nach dem Muster 
der Anlage 17 Kom‐WO, dass sie oder er der Aufnahme 
in den Wahlvorschlag unwiderruflich zustimmt und sie 
oder er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl‐
vorschlag aufgestellt ist,  
• Bescheinigung der zuständigen Stadt über die Wähl‐
barkeit für jeden Bewerber nach dem Muster der An‐
lage 17 KomWO, 
• beim Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereini‐
gung eine Ausfertigung der nach § 6c Absatz 7 des 
Kommunalwahlgesetzes anzufertigenden Niederschrift 
mit der erforderlichen Versicherung an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 19 und 
die Versicherung an Eides statt soll nach dem Muster 
der Anlage 20, auch unmittelbar auf der Niederschrift, 
gefertigt werden, 
• im Falle der Anwendung von § 6c Absatz 1 Satz 4 des 
Kommunalwahlgesetzes eine von dem für den Land‐
kreis oder die Gemeinde zuständigen Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mit‐
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung  
unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die    
Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen (§ 6a 
Absatz 4 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes gilt ent‐
sprechend), 
• beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organi‐
sierten Wählervereinigung oder einer Partei, deren Sat‐
zung nicht gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 
2 des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekannt‐
machung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zu‐
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letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, in der jeweils gel‐
tenden Fassung, der Bundeswahlleiterin oder dem Bun‐
deswahlleiter mitgeteilt worden ist, zum Nachweis der 
mitgliedschaftlichen Organisation eine gültige Satzung, 
• beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich or‐
ganisierten Wählervereinigung für jede Unterzeichne‐
rin und jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages eine 
Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über ihr 
oder sein Wahlrecht nach dem Muster der Anlage 21, 
• bei ausländischen Unionsbürgerinnen und Unions‐
bürgern eine Versicherung an Eides statt nach § 6a Abs. 
3 KomWG. 
 
Informationen zum Datenschutz bei der Aufstel‐
lung von Wahlvorschlägen 
 
Indem die Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber im                  
Rahmen der Aufstellungsversammlung der Versamm‐
lungsleiterin/dem Versammlungsleiter die für                    
die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur          
Sächsischen Kommunalwahlordnung) notwendigen                   
personenbezogenen Daten mitteilen, die Zustim‐
mungserklärung (Anlage 17 zur Sächsischen                    
Kommunalwahlordnung) und – soweit sie Bürgerin‐
nen/Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union sind – eine Versicherung an Eides statt gemäß § 
6a Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes abgeben, ent‐
stehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei 
bzw. Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche 
Hinweispflichten nach Artikel 13 der Daten‐                
schutz‐Grundverordnung. Es wird empfohlen, der 
Wahlbewerberin/dem Wahlbewerber im Rahmen der 
Aufstellungsversammlung ein standardisiertes Merk‐
blatt entsprechend dem Formular 1 unter 
 
https://www.datenschutz.sachsen.de/informations‐
pflichten‐4155.html?_cp=%7B%7D 
 
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die 
Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen daten‐
schutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung 
und Löschung materiell‐rechtlich weiter gültig bleibt (§ 
6a Absatz 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz). 
 
2. Wählbar sind Bürger der Stadt, sofern sie nicht nach 
§ 31 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Bürger der Stadt ist gem. § 15 Abs. 1 der Gemeinde‐
ordnung für den Freistaat Sachsen jeder Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und jeder 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens drei Monaten in der Stadt 
wohnt.  
 
3. Als Bewerber einer Partei oder einer mitglied‐
schaftlich organisierten Wählervereinigung kann in 
einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer            
Mitgliederversammlung oder in einer Vertreterver‐
sammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederver‐
sammlung ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahl‐
gebiet. Vertreterversammlung ist eine Versammlung 
der von einer derartigen Mitgliederversammlung aus 
ihrer Mitte gewählten Vertreter. Reicht die Zahl der 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder mitglied‐
schaftlichen Wählervereinigung in der Gemeinde nicht 
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung aus, 
tritt an deren Stelle eine Versammlung der wahlberech‐
tigten Mitglieder oder Vertreter im Landkreis. 
 
Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitglied‐
schaftlich organisierter Wählervereinigungen kann 
nur benannt werden, wer in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Ange‐
hörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit der 
anwesenden Angehörigen hierzu gewählt worden ist. 
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterver‐
sammlung müssen geheim gewählt werden. In gleicher 
Weise ist die Reihenfolge der Bewerber festzule‐     
gen. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versamm‐
lung ist vorschlagsberechtigt; satzungsmäßige Vor‐
schlagsrechte bleiben unberührt. Den Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der      
Versammlung vorzustellen. 
 
Die Wahl der Bewerber darf frühestens 12 Monate, die 
Wahl der Vertreter frühestens 15 Monate vor Ablauf des 
Zeitraums, in dem die Gemeinderatswahl durchzuführen 
ist, stattfinden. Das Nähere über die Wahl der Vertreter 
für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
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und Beschlussfähigkeit der Mitglieder‐ oder Vertreter‐
versammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
der Bewerber    regeln die Parteien und Wählervereini‐
gungen durch ihre Satzungen.  
 
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die 
Wahl der Bewerber mit Angaben über Ort, Art und Zeit 
der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimm‐
berechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzurei‐
chen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und 
zwei stimmberechtigte Teilnehmer an Eides statt zu ver‐
sichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Wahl 
erfolgt ist und den Bewerbern die Gelegenheit gege‐
ben wurde, sich und ihr Programm der Versammlung 
vorzustellen. Der Vorsitzende des Gemeindewahlaus‐
schusses ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne 
von § 156 des Strafgesetzbuches. 
 
4. Wahlvorschläge von Parteien und von mitglied‐
schaftlich organisierten Wählervereinigungen sind 
von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu 
unterzeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertre‐
tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.  
 
Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organi‐ 
sierten Wählervereinigungen sind von drei wahl‐
berechtigten Angehörigen zu unterzeichnen, die an der             
Versammlung nach § 6c Absatz 2 teilgenommen haben.  
 
Für die Einreichung des Wahlvorschlags einschließlich 
aller Anlagen ist die elektronische Form ausgeschlossen. 
 
5. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien 
oder Wählervereinigungen erfordern jeweils drei Un‐
terschriften nach § 6a Absatz 4 für jeden der beteilig‐
ten Wahlvorschlagsträger.  
 
Die Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen Wahl‐
vorschlages haben unabhängig voneinander jeder ein 
Aufstellungsverfahren nach § 6c durchzuführen.  
 
Für getrennte Wahlvorschläge bei den darauffolgenden 
Wahlen gilt der gemeinsame Wahlvorschlag nicht als 

eigener Wahlvorschlag im Sinne des § 6b Absatz 3 Satz 
1 Nummer 2.  
 
5. Vordrucke 
 
Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklä‐
rungen, Wählbarkeits‐ und Wahlrechtsbescheinigungen, 
Niederschriften über die Mitglieder‐/Vertreterversamm‐
lungen zur Bewerberaufstellung einschließlich zuge‐  
höriger eidesstattlicher Versicherungen für die Stadt‐
ratswahl sind während der allgemeinen üblichen    
Öffnungszeiten bei der Vorsitzenden des Stadtwahlaus‐
schusses im Rathaus Gröditz, Reppiser Str. 10, 01609 
Gröditz erhältlich. 
 
6. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften 
 
1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter 
Punkt 1. angegebenen Mindestzahl von Wahlberechtig‐
ten des Wahlgebietes, die keine Bewerber des    
Wahlvorschlages sind, unterstützt werden (Unterstüt‐
zungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlags     
gegeben sein.  
 
Die Unterstützungsunterschrift muss von der oder dem 
Wahlberechtigten auf einem Unterschriftsblatt nach 
dem Muster der Anlage 23 unter Angabe des Tages der 
Unterzeichnung eigenhändig geleistet werden. Neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Geburts‐
datum und Anschrift (Hauptwohnung) von der Unter‐
zeichnerin oder dem Unterzeichner anzugeben; auf 
Verlangen hat sie oder er sich auszuweisen. 
 
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres kör‐
perlichen Zustands die Unterzeichnung durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Verwaltung er‐
setzen wollen, haben dies bei der oder dem Vorsitzen‐
den des Wahlausschusses spätestens am siebten Tag 
vor dem Ablauf der Einreichungsfrist für Wahlvor‐
schläge schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hin‐
derungsgründe glaubhaft zu machen. Offensichtlich 
unbegründete Anträge können zurückgewiesen wer‐
den; der ablehnende Bescheid ist der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller unverzüglich zuzustellen.  
 
Die oder der Beauftragte sucht die Wahlberechtigte 
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oder den Wahlberechtigten in deren oder dessen Woh‐
nung oder an dem von dieser oder diesem bezeichne‐
ten anderen Aufenthaltsort, der innerhalb des 
Wahlgebiets liegen muss, auf und legt ihr oder ihm ein 
Unterschriftsblatt zum Unterschreiben vor. Ist die oder 
der Wahlberechtigte des Lesens unkundig oder durch 
körperliche Gebrechen gehindert, eine Unterschrift zu 
leisten, hat die oder der Beauftragte deren oder dessen 
Erklärung zu Protokoll zu nehmen, indem sie oder er auf 
dem Unterschriftsblatt die geforderten Angaben ein‐
trägt und bestätigt, dass die Eintragung auf Grund der 
Erklärung der oder des Wahlberechtigten selbst vor‐
genommen wurde. 
 
Hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter 
entgegen § 6b Absatz 4 des Kommunalwahlgesetzes für 
dieselbe Wahl für mehrere Wahlvorschläge eine Unter‐
stützungsunterschrift geleistet, sind alle ihre oder seine 
Unterschriften ungültig.  
 
Eine geleistete Unterstützungsunterschrift kann nicht 
zurückgenommen werden. 
 
2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Ein‐
reichung des Wahlvorschlags für die Stadtratswahl bei 
der Stadtverwaltung im Einwohnermeldeamt der Stadt 
Gröditz ‐ Rathaus Gröditz, Reppiser Str. 10, 01609 Grö‐
ditz während der allgemeinen Öffnungszeiten bis zum 
18. März 2014, 18:00 Uhr, geleistet werden. 
 
3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die aufgrund eige‐
nen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl im Sächsi‐
schen Landtag oder im Stadtrat der Stadt vertreten ist 
bedarf keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt 
entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mit‐
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, wenn 
er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung         
Gewählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der Einrei‐
chung angehören oder zum Zeitpunkt der Gemeinde‐
eingliederung oder Gemeindevereinigung angehört 
haben, unterschrieben ist. 
 
4. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien 
oder Wählervereinigungen bedürfen dann der Unter‐
stützungsunterschriften, wenn dies für mindestens 
einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. 
 

7. Die unter Punkt 1. benannten Wahlen werden 
gemäß § 57 Abs. 2 KomWG organisatorisch mit  
 
• der Wahl zum Europäischen Parlament 
• der Wahl zum Kreistag 
 
verbunden. 
 
Gröditz, den 16. Februar 2024 
 
 
 
 
 
Münch 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Zusammensetzung des Gemeindewahl‐
ausschusses der Stadt Gröditz für die 
Wahl des Stadtrates der Stadt Gröditz 
am 09. Juni 2024 
 
Gem. § 9 Kommunalwahlgesetz hat der Stadtrat in      
seiner Sitzung am 23. Januar 2024 folgende Mitglieder 
des Gemeindewahlausschusses aus den Wahlberech‐
tigten und Gemeindebediensteten gewählt: 
 
Tina Noack als Vorsitzende 
Patrice Bönisch als Stellvertreter  

der Vorsitzenden 
Monika Lau als Beisitzerin  
Volkmar Döhnert als Beisitzer 
Sebastian Weber als Stellvertreter des Beisitzers 
Uwe Prätorius als Stellvertreter des Beisitzers 
 
Gröditz, den 16. Februar 2024 
 
 
 
 
Münch 
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung über den 
Aufstellungsbeschluss einer Ergän‐
zungssatzung „Stolzenhainer Straße, 
Flurstücke 345/4 und 345/5 der Gemar‐
kung Reppis“ der Stadt Gröditz 
 
Der Stadtrat der Stadt Gröditz hat in seiner Sitzung am 
23. Januar 2024 mit Beschluß 2024/003 die Aufstellung 
des Ergänzungssatzung „Stolzenhainer Straße, Flur‐
stücke 345/4 und 345/5 der Gemarkung Reppis“ 
der Stadt Gröditz beschlossen. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öf‐
fentlich bekannt gemacht.  
 
Das Plangebiet mit einer Fläche von 0,605 ha umfasst 
die privaten Flurstücke 345/4 und 345/5 der Gemar‐
kung Reppis. Der Geltungsbereich der Ergänzungssat‐
zung ist in dem der Bekanntmachung beigefügten 
Übersichtsplan dargestellt.  
 
Das Planungsziel der Satzung besteht darin, die Außen‐
bereichsfläche östlich der Stolzenhainer Straße mit ihrer 
baulich vorgeprägten und erschlossenen Lage in den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil aufzunehmen. 
Das Plangebiet soll zukünftig einer wohnbaulichen Ent‐
wicklung für zusätzlich ca. 5‐6 Wohngebäuden dienen 
und stellt dabei eine maßvolle Erweiterung des Innen‐
bereichs dar. 
 
Gröditz, 02. Februar 2024 
 
 
 
 
 
 
Münch 
Bürgermeister  
 
 
Anlage:   
Übersichtsplan/  
Lageplan zum Aufstellungsbeschluß 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
Beteiligungsbericht 2022 
 
Entsprechend § 99 Absatz 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) steht der Betei‐
ligungsbericht für das Jahr 2022 der Stadt Gröditz mit 
den Pflichtangaben nach § 99 Absatz 2 Satz 3 Sächs‐
GemO während der Dienststunden in der Finanzver‐
waltung der Stadtverwaltung Gröditz (Reppiser Straße 
10 in 01609 Gröditz) den Einwohnern und anderen In‐
teressenten ab sofort zur Einsichtnahme zur Verfügung.  
 
Die Möglichkeit der Einsichtnahme besteht bis zur Aus‐
legung des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2023. 
 
Zudem wird der Beteiligungsbericht auf der Internet‐
seite der Stadt Gröditz elektronisch zur Verfügung      
gestellt. Zu finden unter https://www.stadt‐
groeditz.de/rathaus‐service/bekanntmachungen 
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Gröditz, 13. Februar 2024 
 
 
 
 
Münch 
Bürgermeister  
 
Hinweis auf den § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO):  
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften zustande ge‐
kommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die                             
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit                  
widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  
       a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
       b) die Verletzung der Verfahrens‐ oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
       unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich                  
       geltend gemacht worden ist.  
 
3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Sat‐
zung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah‐
rens‐ oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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